Schweizerische Eidgenossenschaft
0 Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Besetzung

Tarifparteien

und

Objekt

Eidgendssische Schiedskommission fiir die Verwertung von
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten ESchK

Beschluss vom
24. September 2025

Cyrill P. Rigamonti (Prasident)

Claudia Marti (Beisitzerin)

Meinrad Vetter (Beisitzer)

Gregor Wild (auf Vorschlag der Verwertungsgesellschaften ge-
wahltes Mitglied)

Philippe Zahno (auf Vorschlag der Nutzerorganisationen gewahl-
tes Mitglied)

Marie Baumann (juristische Kommissionssekretarin)

1. SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von Mu-
sik, Bellariastrasse 82, Postfach 782, 8038 Zirich
2. SWISSPERFORM, Kasernenstrasse 23, 8004 Zirich

— Verwertungsgesellschaften — handelnd durch die SUISA

1. Union des Radios Régionales Romandes (RRR), (...),
2842 Rossemaison,

2. Verband Schweizer Privatradios (VSP), (...), 3074 Muri
bei Bern,

3. TELESUISSE, (...), 4051 Basel,

4. Verband unabhingiger Radios und Audiomedien (UNI-
KOM), (...), 8002 Ziirich,

5. CORALL - Allianz der Komplementarradios, (...), 3013
Bern,

6. IG Schweizer Internetradio (ISl), (...), 8126 Zumikon,

7. Verband Schweizer Privatfernsehen (VSPF), (...), 8050
Zurich

— Nutzerorganisationen —

Gemeinsamer Tarif S (GT S 2025)

Sender



GT S (2025)

l. In tatsachlicher Hinsicht hat sich ergeben:

A.

Die Gilltigkeitsdauer des mit Beschluss vom 30. September 2019 genehmigten und
am 10. Oktober 2019 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veroffentlichten Gemein-
samen Tarifs (GT S), in der Fassung vom 28. Marz 2019 (GT S [2019]), l&uft am
31. Dezember 2025 ab. Mit elektronischer Eingabe vom 26. Mai 2025 beantragte die
SUISA, auch im Namen der SWISSPERFORM, die Genehmigung eines neuen Tarifs
GT S inder Fassung vom 12. Mai 2025 (GT S [2025]) mit einer Gliltigkeitsdauer vom
1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2028 einschliesslich einer automatischen Ver-
langerungsmoglichkeit um jeweils ein Jahr bis langstens 31. Dezember 2031. Die
SUISA hat erklart, die Verwertungsgesellschaften seien mit der Zustellung der Verfah-
rensdokumente auf elektronischem Weg einverstanden (vgl. Tarifeingabe, S. 1).

B.

Mit Prasidialverfigung vom 10. Juni 2025 hat der Prasident festgestellt, dass die Ta-
rifeingabe die gesetzlichen formellen Anforderungen erfiillt und dass die Verhandlun-
gen zu einer Einigung gefiihrt haben. Entsprechend wurde die Spruchkammer einge-
setzt und den Verhandlungspartnern eine Frist bis zum 23. Juni 2025 gesetzt, um sich
zur elektronischen Zustellung der Verfahrensakten zu aussern und ggf. die dafir er-
forderlichen Massnahmen zu ergreifen, wobei im Saumnisfall die Zustellungen auf
postalischem Weg erfolgen wiirden. Uberdies wurde der Preisiiberwachung (PUE)
eine Kopie der Tarifeingabe samt Beilagen zugestellt und sie wurde eingeladen, ihre
Empfehlung zur Tarifeingabe bis zum 11. Juli 2025 einzureichen.

Mit E-Mail vom 16. Juni und 17. Juni 2025 haben die Nutzerverbande Union des Ra-
dios Régionales Romandes (RRR) und Verband unabhangiger Radios und Audiome-
dien (UNIKOM) der elektronischen Zustellung zugestimmt und eine elektronische Zu-
stelladresse angegeben. Die lbrigen beteiligten Nutzerorganisationen haben inner-
halb der angesetzten Frist— und auch danach — nicht reagiert bzw. haben ausdrtck-
lich die Zustellung auf postalischem Weg beantragt.

Die PUE verzichtete mitelektronischer Eingabe vom4. Juli 2025 auf die Abgabe einer
Empfehlung mit der Begriindung, dass sich die Verwertungsgesellschaften mit den
beteiligten Verhandlungspartnern auf einen neuen Tarif einigen konnten und dass die
Zustimmung der Betroffenen ein wichtiges Indiz dafiir bilde, dass ein Tarif nicht auf
einer missbrauchlichen Ausnutzung einer Monopolstellung der Verwertungsgesell-
schaften beruhe.
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C.

Mit Prasidialverfigung vom 11. Juli 2025 wurden den b eteiligten Nutzerorganisationen
eine Kopie der Tarifeingabe samt Beilagen und allen Verfahrensparteien eine Kopie
des Schreibens der PUE vom 4. Juli 2025 zugestellt. Sodann wurde mitgeteilt, dass
ohne Antrag eines Mitglieds der Spruchkammer auf Einberufung einer Sitzung bis zum
12. August 2025 die Tarifeingabe auf dem Zirkulationsweg behandelt werde. Innert
der angesetzten Frist ist kein solcher Antrag eingegangen. Der vorliegende Entscheid

ergeht somit im Zirkularverfahren.

D.

Der zur Genehmigung unterbreitete GT S (2025) (Sender), in der Fassung vom
12. Mai 2025, ist diesem Beschlussin deutscher, franzésischer und italienischer Spra-
che beigelegt.
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Il. Die Schiedskommission zieht in Erwagung:

1.

Die Eidgendssische Schiedskommission fiir die Verwertung von Urheberrechten und
verwandten Schutzrechtenist zustandig fur die Genehmigung der Tarife der Verwer-
tungsgesellschaften (Art. 55 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992
[URG, SR 231.11]).

Gemass Art. 55Abs. 2 Satz 2 URG regelt der Bundesrat Organisation und Verfahren
der Schiedskommissionim Rahmen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VWVG, SR 172.01). Er hat dies mit dem Erlass der Urheberrechtsver-
ordnung vom 26. April 1993 (URV, SR 231.11) getan.

2.

2.1 Wie der bisherige GT S (2019) bezieht sich der zur Genehmigung eingereichte
GT S (2025) in der Fassung vom 12. Mai 2025 gemass Tarifziffern 1-3 auf folgende
Verwendungen von urheberrechtlich geschitzten Werken der nichttheatralischen Mu-
sik — mit oder ohne Text — des Weltrepertoires der SUISA und von durch verwandte
Schutzrechte geschutzten, im Handel erhaltlichen Ton- oder Tonbildtragern durch
Sender (Unternehmen, welche Radio- und/oder Fernsehprogramme senden oder di-

rekt in Kabelnetze einspeisen):

- Senden, und zwar terrestrisch, durch direktes Einspeisen und Verbreiten in
Kabelnetzen oder Uber Satelliten (Art. 10 Abs. 2 Bst. d URG),

- Simulcastingund Webcasting (Art. 10 Abs. 2 Bst.c bzw.d URG; vgl. dazu den
Beschluss vom 10. November 2004, GT S, E. 4, aber auch den Beschluss
vom 23. Januar 2024, GT K, E. 5.2),

- Zuganglichmachen von Werken und Leistungen im Internet und anderen IP-
basierten Netzen zum on-demand Abruf (Art. 22c URG),

- Aufnahmen oder Uberspielung auf Ton- oder Tonbildtrager durch Sender zum
Senden, Verbreiten und Zuganglichmachen gemass Tarif und zu den entspre-
chenden Nutzungen anderer vertraglich berechtigter Sender (Art. 35 Abs. 1
URG; vgl. BGer 2A.236/1998 vom 2. Februar 1999, GT S, E. 3),

- Vervielfaltigung von auf im Handel erhaltlichen Ton- und Tonbildtragern fest-
gehaltenen Aufnahmen zur Sendung (Art. 24b Abs. 1 und 2 URG) sowie zum
Zuganglichmachen (Art. 22c Abs. 2 URG), soweit die gesetzlichen Vorausset-

zungen dieser Bestimmungen vorliegen.
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Die Verwertung der obigen ausschliesslichen Sendungsrechte durch die Verwertungs-
gesellschaften (vgl. Art. 40 Abs. 1 Bst. a URG), unter Vorbehalt der personlichen Ver-
wertung durch den Urheber oder dessen Erben (Art. 40 Abs. 3 URG), bzw. die Gel-
tendmachung der Ubrigen genannten Rechte (vgl. Art. 40 Abs. 1 Bst. a” i.V.m.
Art. 22c Abs. 1 und Art. 24b Abs. 1 URG sowie Art. 40 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 35
Abs. 3 URG) sind der Bundesaufsicht unterstellt (Art. 40 Abs. 1 lit. a°* und lit. b URG).
Die Zustandigkeit der Schiedskommission ist somit gegeben.

2.2 Tarifziffer 5 sieht vor, dass in anderen Tarifen geregelte Sendungen und Verbrei-
tungen ausgenommen sind, insbesondere Sendungen der SRG (vgl. Beschluss vom
3. November 2023, Tarif A SUISA; Beschlisse der 28. Oktober und 1. November
2019, Tarife A SWISSPERFORM Radio bzw. Fernsehen), Sendung und Verbreitung
von sogenannten Pay-Radio- und Pay-TV-Programmen (vgl. Beschluss vom 14. Ok-
tober 2015, GT Y) sowie Weiterverbreitung von Sendungen in Kabelnetzen (vgl. Be-
schluss vom 28. Dezember 2016, GT 1) oder durch Umsetzer (vgl. Beschluss vom
20. August 2013, GT 2a [ersatzlos abgelaufen per 31. Dezember 2018]). Dazu gehort
auch das Weitersenden von Radio- und Fernsehprogrammen und der darin enthalte-
nen Werke und Leistungen Uber IP-basierte Netze auf mobile Endgerate oder auf PC-
Bildschirme (vgl. Beschluss vom 10. Oktober 2013, GT 2b) und das lineare «Live-
Streaming» von Konzerten und konzertahnlichen Darbietungen (vgl. Beschluss vom
23. Januar 2024, GT K).

3.

Tarifziffer 6, welche die SUISA als Vertreterin und gemeinsame Zahlstelle auch fur
SWISSPERFORM definiert, entspricht den Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 1 URG,
wonach mehrere Verwertungsgesellschaften, die im gleichen Nutzungsbereich tatig
sind, fur die gleiche Verwendung von Werken einen gemeinsamen Tarif nach einheit-
lichen Grundséatzen aufstellen und eine gemeinsame Zahlstelle bezeichnen missen.

4.

Gemass Art. 59 Abs. 1 URG genehmigt die Schiedskommission einen ihr vorgelegten
Tarif, wenn er in seinem Aufbau und in seinen einzelnen Bestimmungen angemessen
ist. Die Angemessenheit der Entschadigung richtet sich nach Art. 60 URG. Demnach
sind bei der Festlegung der Entschadigung der aus der Nutzung des Werks, der Dar-
bietung, des Ton-oder Tonbildtragers oder der Sendung erzielte Ertrag bzw. hilfsweise
der mit der Nutzung verbundene Aufwand (Abs. 1 Bst. a), die Art und Anzahl der be-
nutzten Werke, Darbietungen, Ton- oder Tonbildtrager oder Sendungen (Abs. 1Bst. b)
sowie das Verhaltnis von geschiitzten zu ungeschiitzten Werken, Darbietungen, Ton-
oder Tonbildtragern oder Sendungen sowie zu anderen Leistungen (Abs. 1 Bst. c¢), zu
beriicksichtigen. Die Entschadigung ist ferner so festzulegen, dass sie in der Regel
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héchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands fur die Urheberrechte
und héchstens drei Prozent fir die verwandten Schutzrechte betragt, wobei die Be-
rechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung Anspruch auf ein angemessenes Ent-
gelt haben (Abs. 2).

Nach standiger Spruchpraxis der Schiedskommission wird die Zustimmung der unmit-
telbar Betroffenen als Indiz fir die Angemessenheit und damit fir die Genehmigungs-
fahigkeit eines Tarifs aufgefasst. Im Falle der Zustimmung der hauptsachlichen Nut-
zerverbande verzichtet sie demnach auf eine eingehende Prifung gemass Art. 59 f.
URG. Die Schiedskommission stiitzt ihre diesbezligliche Praxis auf die Rechtspre-
chung des Bundesgerichts, wonach im Falle der Zustimmung der Nutzerseite zu ei-
nem Tarif davon ausgegangen werdenkann, dass dieserannahernd einem unter Kor-
kurrenzverhaltnissen zustande gekommenen Vertrag entspreche (Urteil des Bundes-
gerichts vom 7. Marz 1986, GT |/, E. 5b, veroffentlichtin: Eidgendssische Schiedskom-
mission fir die Verwertung von Urheberrechten [Hrsg.], Entscheide und Gutachten,
1981-1990, S. 183 ff., 190). Das Bundesverwaltungsgericht hat in BVGE 2011/2,
GT 3c, E. 6.2, indes befunden, eine solche Vermutung kénne nicht bedeuten, dass
gewichtige Anzeichen, die gegen eine solche Annahme sprechen, ausser Acht gelas-
sen werdendurfen. Die Zustimmung der Nutzerverbande sei gemass dem Entscheid
des Bundesgerichts nicht als Anlass flir eine formelle Kognitionsbeschrankung, son-
dern als blosses Indiz fir die wahrscheinliche Zustimmung aller massgeblichen Grup-
penvon Berechtigten unter Konkurrenzverhaltnissen anzusehen. Gewichtige Indizien,
die gegen diese Annahme sprechen, dirfen deshalb nicht ignoriert werden.

5.

Der vorgelegte GT S (2025) entspricht hinsichtlich seines Aufbaus und seiner Bestim-
mungen Uberwiegend dem mit Beschluss vom 30. September 2019 genehmigten
GT S (2019). Auf Neuerungen und Abweichungen wird nachfolgend eingegangen.

5.1 Formale Tarifanpassungen

Die Anderungen bzw. Prazisierungen in den Tarifziffern 8.1 (einschliesslich der neuen
Ziffer 8.1.b), 9, 10, 22 und 42 sind redaktioneller Natur und insofern nicht zu bean-
standen.

In Tarifziffer 8.1.a, Lemma 1, werden die relevanten Einnahmen aus den genannten
Verwendungen prazisiert. Die Werbeeinnahmen schliessen ausdricklich Einnahmen
aus Online-Werbung in der Form von «Pre-Roll», «Mid-Roll» und «Post-Rolh sowie
Werbung ein, die in einem Fenster auf dem Bildschirm («Pop-up») erscheint, in wel-

chem das Programm oder durch Art. 22c URG erfasste Inhalte wiedergegeben wer-
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den. Mit dieser Konkretisierung wird den aktuellen Entwicklungen in der Werbeland-
schaft Rechnung getragen, aber der Gegenstand des Tarifs wird dadurch materiell
nicht erweitert.

Die Anpassung bzw. Ergdnzung der franzdsischen bzw. italienischen Sprachfassung
an den deutschen Text in Tarifziffer 24 bringt ebenfalls keine materiellen Anderungen,
sondern dient der moglichst prazisen Entsprechung der Ubersetzungen.

Weiterhin wurden Anpassungen in den Tarifziffern 34, 37 und 43 vorgenommen, wel-
che die aktuelle Praxis abbilden, ohne den materiellen Gehalt des Tarifs zu tangieren.

Sodann wurden die Tarifziffern 18-22 an die aktuelle Spruchpraxis der ESchK zur Un-
terscheidung zwischen Korrekturabziigen und Rabatten angepasst (siehe dazu Be-
schluss vom 23. Januar 2024, GT K, E. 13.4.2), was inhaltlich unbedenklich ist. Das-
selbe gilt fir die Anpassungen der Tarifziffern 48-49 an die Spruchpraxis der ESchK
zur Giiltigkeitsdauer von Tarifen (siehe z.B. Beschluss vom 13. September 2018,
GT 3c, E. 7; Beschluss vom 8. Dezember 2016, GT 4, E. 11.4.2, E. 11.4.8, publiziert in:
sic! 2017, 371 ff., «Automatische Tarifverlangerung»; Beschluss vom23. Januar 2024,
GT K, E. 11.18.2).

Mit Blick auf die Spruchpraxis der ESchK lassen die vorstehenden Anderungen keine
Anhaltspunkte fur eine Unangemessenheit des Tarifs erkennen. Diese Tarifbestim-

mungen sind daher nicht zu beanstanden.
5.2 Materielle Tarifanderungen

Sodann unterscheidet sich der zur Genehmigung unterbreitete vom bisherigen Tarif in
den folgenden materiellen Punkten:

5.2.1 Zunachst sieht der GT S (2025) zwei Erhéhungen vor:

In Tarifziffer 7.2 wird der Zuschlag auf die tariflichen Vergitungen um 0,1% erhéht.
Diese Anderung erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Nutzungen i.S.v.
Art. 22¢ URG fir die Sender an Bedeutung gewonnen haben, weil der Abruf «on de-
mand» von den Nutzern starker nachgefragt wird. Die Erhéhung stellt einen Kompro-
miss dar, der von allen Seiten mitgetragen wird. Unter Berticksichtigung der aufge-
zeigten Entwicklungen des Nutzerverhaltens sowie derintensiven Verhandlungen, die
zu dieser Kompromisslosung gefuihrt haben, liegen keine Anzeichen vor, die diese

Erhéhung als unangemessen erscheinen lassen. Sie ist daher nicht zu beanstanden.

Tarifziffer 15.3 sieht einen neuen Hochstsatz von 0,150% fir TV-Sender vor, die ihr
Tagesprogramm mit eingekauften Spiel- und Dokumentarfilmen sowie Serien flllen.
Diese Erhéhung tragt ebenfalls den aktuellen Entwicklungen Rechnung und wurde als
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Kompromiss intensiver Verhandlungen zwischen SWISSPERFORM und VSPF ein-
vernehmlich erzielt. Auch hier sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die gegen die An-
gemessenheit dieser Tarifziffer sprechen.

5.2.2Der GT S (2025) enthalt Gberdies verschiedene Pflichten, die primar auf Wunsch
der Nutzerseite angepasst wurden:

a) Tarifziffer 9 sieht eine hilfsweise Abrechnung auf Basis der Kosten vor, wenn die
Voraussetzungen von Lemma 1 oder 2 gegeben sind. Lemma 2 definiert zwei Gegen-
ausnahmen, die es Startups sowie etablierten Sendernin schwierigen Phasen ermog-
lichen, eine Abrechnung auf Basis ihrer tatsachlichen Einnahmen durchzufiihren. Die
ESchK hat im Verfahren GT K (2023) bestatigt, dass Vergiitungen in bestimmten Ein-
zelfallen ausnahmsweise auch dann auf Basis der Kosten berechnet werden kénnen,
wenn Einnahmen vorliegen (Beschlussvom23. Januar2024, GT K, E. 12.5). Mit Blick
auf den Ausnahmecharakter dieser Regelung besteht kein Anhaltspunkt fir eine Un-
angemessenheit. Sie ist daher nicht zu beanstanden. Die in Tarifziffer 27 eingefligte
Pflicht zur Einreichung eines Budgets mit den tariflich relevanten Einnahmen und Kos-
ten ist im Hinblick auf die Anderungen in Tarifziffer 9 notwendig und daher ebenfalls

nicht zu beanstanden.

b) Die Anderungen in Tarifziffer 17 stellen eine Prézisierung zum Vorteil der Nutzer-
seite dar, wonach die Zahlung der Pauschale einmalig zu erfolgen hat, wenn es sich
um ein und dasselbe Zusatzprogramm handelt. Die Tarifziffern 18 und 21 wurden
leicht angepasst, sodass nun samtliche Sender mit Einnahmen unter Fr. 700 000 ei-
nen Korrekturabzug erhalten sowie der Rabatt bei Unterstiitzung der Verwertungsge-
sellschaften in ihren Aufgaben auch bei einer Verletzung der Meldepflichten gemass
Buchstabe G gewahrt wird. Tarifziffer 28 wurde dahingehend geandert, dass eine Ko-
pie der Berichterstattung an das BAKOM von der SUISA nur von konzessionierten
Sendern verlangt werden kann. Diese Anderungen lassen keine Anhaltspunkte fir

eine Unangemessenheit erkennen, sodass sie nicht zu beanstanden sind.

c) Tarifziffer 31 befreit die SUISAvon der jahrlichen Informationspflicht der zur Einrei-
chung von Verzeichnissen befreiten Sender und dient somit der administrativen Ver-
einfachung. Da der Widerruf der Befreiung mindestens drei Monate vor seinem In-
krafttreten mitgeteilt werden muss, wird den Sendern dennoch ausreichend Zeit ein-
geraumt, um angemessen reagieren und gegebenenfalls die notwendigen Massnah-

men ergreifen zu kénnen. Diese Tarifziffer ist folglich nicht unangemessen.
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d) Es ist auch nicht zu beanstanden, dass die in Anhang | definierte Meldevorlage laut
Tarifziffer 33 nunmehr fakultativ verwendet werden kann, sie jedoch eine Vorausset-
zung fur den Erhalt des in Tarifziffer 20 vorgesehenen Rabatts von 5% ist. Da es sich
hierbei um einen echten Rabatt im Sinne der Spruchpraxis der ESchK handelt, der in
der vorliegenden Form gewahrt werden kann, besteht auch hier kein Anhaltspunkt fir

eine Unangemessenheit.

e) Die neue Unterteilung zur Verwendung von Handelstontragern in Tarifziffer 34 und
die bei diesen geforderten zusatzlichen Angaben entsprechen dem berechtigten Inte-
resse der Parteien, insbesondere dem der Nutzerverbande, und sind ebenfalls nicht
unangemessen.

f) Die Anhange | und Il sind integraler Bestandteil des neuen Tarifs und nicht zu
beanstanden.

5.3 Im Ergebnis sind keine Indizien ersichtlich, die fir eine Unangemessenheit des
GT S (2025) sprechen. Der vorliegende Tarif ist daher zu genehmigen, soweit er der

Kognition der Schiedskommission unterliegt.

6.

6.1 Die Gebuhr fir die Prifung und Genehmigung des Tarifs richtet sich nach dem
Vermdgensinteresse des Verfahrens (Art. 2 Abs. 2 der Verordnung tiber Kosten und
Entschadigungen im Verwaltungsverfahren vom 10. September 1969 [VKEV, SR
172.041.0]i.V.m. Art. 16a Abs. 1 URV), das den erwarteten Einnahmen des Tarifs ent-
spricht (BGE 150 Il 153, GT 4i, E. 5.1 ff.).

Die Verwertungsgesellschaften gehen davon aus, dass der neue GT S trotz Anderun-
gen etwa die gleichen Einnahmen wie der Vorgangertarif bringen wird, da die Erho-
hungen in den Tarifziffern 7.2 und 15.3 laut Tarifeingabe (S. 15, Rz. 62) durch die
Zugestandnisse der Verwertungsgesellschaften (vgl. insbesondere Tarifziffern 9, 17,
18 oder 21) kompensiert werden. Angesichts der Angaben der SUISA, wonach unter
dem GT S (2019) in den Jahren 2021-2024 insgesamt Fr. 56 284 000, also durch-
schnittlich Fr. 14 071 000 pro Jahr erzielt wurden, ist somit, trotz leicht ricklaufigen
Einnahmen in den letzten beiden Jahren, von jahrlichen Einnahmen in Héhe von rund
Fr. 14 000 000 auszugehen. Auf die dreijahrige Gultigkeitsdauer des GT S (2025) um-
gerechnet betragt daher das Vermdgensinteresse des vorliegenden Verfahrens
Fr. 42 000 000. Die Spruchgebihr ist somit geméass Art. 2 Abs. 2 VKEV zwischen
Fr. 15000 und Fr. 50 000 festzulegen. Dabei sind gemass Art. 63 Abs. 4°S VwVG Um-
fang und Schwierigkeit der Streitsache, die Art der Prozessfiihrung und die finanzielle
Lage der Parteien zu beriicksichtigen. Da bei Einigungstarifen auf eine eingehende
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Prifung verzichtet wird, ist die Geblhr grundsatzlich in der unteren Halfte der gesetz-
lich vorgesehenen Skala anzusiedeln. Die Festlegung auf den Mindestbetrag ist je-
doch prinzipiell Fallen vorbehalten, in denen ein Tarif unverandert verlangert wird bzw.
in einer Fassung verlangert wird, die an die seit der letzten Priifung eingetretenen
Gesetzes-oder Praxisanderungen angepasstist. Diesistbeim vorliegenden Tarif nicht
der Fall, da es mehrere Anderungen und Anpassungen zum Vorgéngertarif gibt, die
Uber rein formelle bzw. redaktionelle Anderungen hinausgehen und die materiell auf

Anhaltspunkte fir Unangemessenheit gepriift werden missen.
Vor diesem Hintergrund ist die Geblhr auf Fr. 18 000 festzulegen.

6.2 Die Auslagen, die aus den Taggeldern der Mitglieder der Spruchkammer sowie
aus den Ubermittlungs- und Kommunikationskosten bestehen (vgl. Art. 16a Abs. 2
lit. a und d URV), betragen Fr. 2398.90.

6.3 Die Gebuhrenund Auslagenwerdendenam GT S (2025) beteiligten Verwertungs-
gesellschaften auferlegt, die fir diese Kosten solidarisch haften (vgl. Art. 16b Abs. 1
und 2 URV).
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lll. Demnach beschliesst die Schiedskommission:

1.
Der Gemeinsame Tarif GT S (Sender), in der Fassung vom 12. Mai 2025, wird geneh-
migt.

2.
Den am GT S (2025) beteiligten Verwertungsgesellschaften SUISA und SWISSPER-
FORM werden die Verfahrenskosten auferlegt, fiir die sie solidarisch haften:

Spruch- und Schreibgebihr Fr. 18 000.00
Ersatz der Auslagen Fr. 2398.90
Total Fr. 20 398.90

3.
Schriftliche Mitteilung an:
» Mitglieder der Spruchkammer

» SUISA, Ziirich (Einschreiben mit Riickschein)
» SWISSPERFORM, Ziirich (Einschreiben mit Riickschein)
= Union des Radios Régionales Romandes (RRR),

Rossemaison (Einschreiben mit Riickschein)
» Verband Schweizer Privatradios (VSP),

Muri bei Bern (Einschreiben mit Riickschein)
» TELESUISSE, Basel (Einschreiben mit Riickschein)

» Verband unabhangiger Radios und Audiomedien

(UNIKOM), Zirich (Einschreiben mit Rlckschein)
= CORALL-Allianz der Komplementarradios, Bern (Einschreiben mit Rlckschein)
= |G Schweizer Internetradio (IS1), Zumikon (Einschreiben mit Rickschein)
= Verband Schweizer Privatfernsehen (VSPF), Zurich(Einschreiben mit Rickschein)
= Preistiberwachung (PUE), Bern (zur Kenntnis)

Eidgenodssische Schiedskommission

Cyrill P. Rigamonti Marie Baumann

Prasident Kommissionssekretarin
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GT S (2025)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von 30 Tagen nach Eréffnung schriftlich
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Kreuzackerstrasse 12, Postfach,
9023 St. Gallen) eingereicht werden (Art. 74 Abs. 1 URG i. V. m. Art. 33 lit. f und
Art. 37 des Bundesgesetzes Uber das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]; Art. 50 VWV G). Mit Beschwerde geltend gemacht werden
kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Uberschreitung oder Miss-
brauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollstandige Feststellung des rechts-

erheblichen Sachverhalts oder die Unangemessenheit (Art. 49 lit. a-c VWVG).

Die Beschwerdeschrift istim Doppel einzureichen. Sie muss die Begehren, deren
Begriindung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerde-
fUhrers oder seines Vertreters enthalten. Der angefochtene Beschluss und die als
Beweismittel herangezogenen Urkunden sind der Beschwerde beizulegen (Art. 52
Abs. 1 VwWVG).

Versand: 25. September 2025
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	Beschluss vom 24. September 2025
	I. In tatsächlicher Hinsicht hat sich ergeben:
	II. Die Schiedskommission zieht in Erwägung:
	III. Demnach beschliesst die Schiedskommission:

